
Übernahme von Maßnahmen im 
Rahmen der Städtebauförderung 
durch die LTS

(Zum 01.01.2005 sollen die verwaltungsmäßigen Ausfü hrungsaufgaben 
der Städtebauförderung auf die LTS verlagert werden )

���� Es wird zwischen der Programmbehörde (MS) und der 
Ausführungsbehörde (LTS) unterschieden

���� Die Programmbehörde ist zuständig für die Programman meldung 
neuer Maßnahmen und auch Fortsetzungsmaßnahmen

���� Die Ausführungsbehörde übernimmt die verwaltungsmäß ige 
Ausführung der Programme

Projekt: 
Implementierung der Städtebauförderungsmaßnahmen 

in die LTS als  Ausführungsbehörde



Übernahme von Maßnahmen im 
Rahmen der Städtebauförderung 
durch die LTS

Produkte für die LTS in der Städtebauförderung

Die Städtebauförderung in 
Niedersachsen umfasst folgende 

Programmkomponenten...

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ 
Normalprogramm

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ 
Soziale Stadt

• Sonderprogramme
- ExWoSt
- Strukturhilfe
- Hochwasser
- EFRE

• Stadtumbau West (ab 2005)
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Die LTS hat als Dienstleister in der Städtebauförder ung bereits folgende 
Aufgaben zum 1.1. 2004 übernommen:

• Auszahlung an die Gemeinden auf Weisung der Bezirks regierungen

• Verwaltung der Bundes- und Landesmittel

• Refinanzierung der Landesmittel

• Haushaltsrechtliche Verantwortung für die Fördermit tel (Passivseite)
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Die LTS soll künftig weitere Aufgabengebiete in der  Städtebauförderung 
wahrnehmen...

• Bestätigung von Sanierungsträgern

• Verwendungsnachweisprüfung

• Schlussabrechnungsverfahren

• Formelles Antrags- und Bewilligungsverfahren1.

2.

3.

4.
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Projektstruktur 
„Implementierung der Städtebauförderungsmaßnahmen in  die LTS“

LenkungsgruppeLenkungsgruppe

Landestreuhandstelle Sozialministerium

Projektleitung 

II.    LTS-interne Teilprojekte

II.1  Personal/Qualifizierung
II.2  EDV
II.3  Prozessorganisation der Städtebauförderung (Pr ozesse)
II.4  Überführung des Akten- und Dokumentenbestandes  der

BezReg auf die LTS (Aktenbestand)

I.    LTS-übergreifende Teilprojekte

I.1  Aufgaben, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kostende ckung 
I.2  Sonderprogramme
I.3  Übergabefahrplan 
I.4  Verwendungsnachweisprüfung
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Teilprojekt I.1: Aufgaben, Geschäftsbesorgungsvertr ag, Kostendeckung

• Aufgabenumfang und - tiefe für die LTS festlegen

• Schnittstellen zwischen LTS und MS definieren

• Geschäftsbesorgungsvertrag entwerfen

• Kostenregelung vorschlagen

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

MS

MF

BezReg

LTS
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Teilprojekt I.2: Übergabe Sonderprogramme  

• Arbeitsumfang der noch zu erledigenden Aufgaben aus  

Strukturhilfe, ExWost, Hochwasserfonds und EFRE fes tstellen

• Entscheidungsvorschlag zur künftigen Aufgabenvertei lung 

erarbeiten

• ggf. Regelungen zum Aufgabenumfang für die LTS

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS
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Teilprojekt I.3: Übergabefahrplan  

• Ablaufpläne für die Übergabe der laufenden Maßnahme n 

aufstellen

• Übergabetermine für die laufenden Geschäfte der Bez Reg

Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems fest legen

• Regelungen zur Übergabe von Dokumenten und Daten tr effen

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS
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Teilprojekt I.4: Verwendungsnachweisprüfung

• Bestandsaufnahme der zu prüfenden Vorgänge

• Verfahren zur Prüfung von Verwendungsnachweisen, Zw ischen-

und Schlussabrechnungen weiterentwickeln

• Entscheidungsvorschlag zur Abwicklung der Altfälle vorlegen

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS
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Teilprojekt II.1: Personalauswahl und Qualifizierung  

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

LTS

• Auf Grundlage der Ergebniss aus Teilprojekt I.1 Pers onalrahmen  
festlegen und zur Entscheidung vorlegen

• Personalakquisition und -auswahl

• Systematische Qualifizierung der Mitarbeiter    

• Spezifizierung in einem Personalkonzept
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Teilprojekt II.2: Datenverarbeitung (IDV+EDV) 

• Ermittlung der in den BezReg vorliegenden Daten und 
Datenträger

• Ermittlung der Daten, die die LTS unter Beachtung
gesetzlicher Bestimmungen vorhalten muss

• Migration der notwendigen Daten aus den BezReg

• Aufbau einer neuen Anwendung für die Bearbeitung (A ktivseite) 

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

MS

LTS
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Teilprojekt II.3: Prozessorganisation der Städtebauf örderung 

• Aufbauorganisation der  Städtebauförderung festlege n 

• Interne und externe Schnittstellen definieren

• Einsatzpläne für die zukünftigen Mitarbeiter/innen erstellen 

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

LTS
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Teilprojekt II.4: Überführung des Akten- und Dokumen tenbestandes der 
BezReg auf die LTS 

• Umfang der in die LTS zu überführenden Akten festle gen 

• LTS stellt intern durchgängiges Ordnungsprinzip und  Zugriff auf
die Akten sicher

Leitung:

LTS

Mitglieder der 
Projektgruppe:

BezReg

LTS
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Überarbeitung der Städtebauförderungsrichtlinie

���� Die Städtebauförderungsrichtlinie muss der neuen Au fgabenverteilung
und den damit verbundenen neuen Abläufen angepasst werden.

Dies erfolgt durch das MS.

���� Die Änderungen an der Städtebauförderungsrichtlinie  werden bei 
der Umsetzung des Projektes berücksichtigt.
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Herzlichen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit!


